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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in 

Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand hat einen schriftlichen Bericht gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung 

mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die unter Tagesordnungspunkt 8 vorge-

schlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Aus-

gabebetrag erstattet. Der Bericht ist ab Einberufung der Hauptversammlung und bis zu de-

ren Ablauf über die Internetseite der Gesellschaft unter www.bechtle.com/hv2025 kostenlos 

öffentlich zugänglich. 

 

Der Bericht hat folgenden Inhalt: 

Die Hauptversammlung vom 15. Juni 2021 hatte den Vorstand unter Tagesordnungs-
punkt 8 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14. Juni 2026 auf den 
Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Ge-
nussrechte, Gewinnschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente 
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag bis zu EUR 350.000.000,00 
zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern Wandlungs- oder Optionsrechte auf 
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Be-
trag am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 6.300.000,00 zu gewähren. Dazu wurde 
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis 
zu 6.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2021). 

Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 1. 
Dezember 2023 durch Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnenn-
betrag von EUR 300.000.000,00 teilweise Gebrauch gemacht. Die Wandelschuldver-
schreibungen können, vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises gemäß 
den Anleihebedingungen, zu einem Wandlungspreis von EUR 54,99 je Aktie in neu aus-
zugebende oder bestehende Aktien der Gesellschaft gewandelt werden. 

Angesichts der weitgehenden Ausnutzung und des baldigen zeitlichen Auslaufens der 
bisherigen Ermächtigung, soll eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
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schuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinn-
schuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionär:innen beschlossen und ein neues 
bedingtes Kapital geschaffen werden, um der Gesellschaft auch weiterhin attraktive Fi-
nanzierungsalternativen zu eröffnen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor zu beschließen: 

a) Aufhebung der Ermächtigung vom 15. Juni 2021 

Die in der Hauptversammlung vom 15. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 
beschlossene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 14. Juni 2026 auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen, Op-
tionsschuldverschreibungen, Genussrechte, Gewinnschuldverschreibungen oder 
Kombinationen dieser Instrumente mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Ge-
samtnennbetrag bis zu EUR 350.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. 
Gläubigern Wandlungs- oder Optionsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 
insgesamt bis zu EUR 6.300.000,00 zu gewähren, wird aufgehoben. 

Die Aufhebung  der Ermächtigung wird erst wirksam, sobald die neue Ermächti-
gung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschrei-
bungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder Kombinationen die-
ser Instrumente gemäß nachstehendem lit. b) sowie das neue Bedingte Kapital 
2025 gemäß nachstehendem lit. c) wirksam geworden sind. 

b) Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschrei-
bungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschrei-
bungen oder von Kombinationen dieser Instrumente mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionär:innen. 

 Mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der neuen Nr. 4.5 der Satzung 
(nachstehend unter lit. d)) in das Handelsregister wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26. Mai 2030 auf den Inhaber lautende 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte, 
Gewinnschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente (zusam-
men "Schuldverschreibungen") mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamt-
nennbetrag bis zu EUR 400.000.000,00 zu begeben und den Inhabern bzw. Gläu-
bigern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen Wandlungs- oder Opti-
onsrechte auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
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("Stückaktien") mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis 
zu EUR 10.000.000,00 zu gewähren. Die Ausgabe kann auch gegen Sacheinlagen 
erfolgen. 

 Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – im entsprechenden Gegen-
wert – in einer anderen gesetzlichen Währung, beispielsweise der eines OECD-
Landes, begeben werden. Sie können – soweit die Mittelaufnahme Konzernfinan-
zierungsinteressen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Konzernge-
sellschaften ausgegeben werden. In einem solchen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Bechtle Aktiengesellschaft die 
Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen sowie weitere für eine 
erfolgreiche Begebung erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen 
vorzunehmen sowie – sofern die Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Opti-
onsrechte auf Stückaktien einräumen – den Inhabern solche Wandlungs- oder 
Optionsrechte zu gewähren. 

 Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insgesamt oder 
in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen begeben werden. Alle 
Teilschuldverschreibungen einer jeweils begebenen Tranche sind mit unter sich 
jeweils gleichrangigen Rechten und Pflichten zu versehen. 

 Im Fall der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 
das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der Wandelan-
leihebedingungen in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft um-
zutauschen. Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags 
oder eines unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabepreises einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Stückaktie. Das Um-
tauschverhältnis kann auf volle Zahlen auf- oder abgerundet werden; ferner kann 
eine in bar zu leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgese-
hen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen wer-
den. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 
Stückaktien darf den Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen nicht über-
steigen. 

 Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-
schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inha-
ber berechtigen, nach näherer Maßgabe der Optionsbedingungen Stückaktien zu 
beziehen ("Optionsrecht"). Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der 
Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und gege-
benenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag am 
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Grundkapital, der auf die je Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien ent-
fällt, darf in diesem Fall den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht über-
steigen. Das Umtauschverhältnis kann nach Maßgabe der Options- oder Anlei-
hebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, auf ein Optionsverhältnis mit 
voller Zahl gerundet werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. 

 Die Anleihebedingungen von Schuldverschreibungen, die ein Wandlungsrecht, 
eine Wandlungspflicht und/oder ein Optionsrecht gewähren bzw. bestimmen, 
können jeweils festlegen, dass im Fall der Wandlung oder Optionsausübung auch 
eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden können. Ferner kann vorgesehen 
werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- oder Optionsberechtigten sowie 
den Wandlungsverpflichteten nicht Stückaktien gewährt, sondern den Gegenwert 
in Geld zahlt oder dass eine Kombination der Erfüllung in Stückaktien und einer 
Barzahlung erfolgt. 

 Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende der 
Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder das Recht der Gesellschaft vor-
sehen, bei Endfälligkeit der Schuldverschreibung, die mit Optionsrechten oder 
Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden ist, den Inhabern oder Gläubigern 
ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der 
Gesellschaft zu gewähren ("Andienungsrecht"). 

 Der jeweils festzusetzende Wandlungs-/Optionspreis darf 80 % des Kurses der 
Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (oder ei-
nem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht unterschreiten. Maßgeblich dafür ist 
der durchschnittliche Schlusskurs an den zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag 
der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der jeweiligen 
Schuldverschreibungen. Bei einem Bezugsrechtshandel sind die Tage des Bezugs-
rechtshandels mit Ausnahme der beiden letzten Börsenhandelstage des Bezugs-
rechtshandels maßgeblich. Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Wand-
lungs-/Optionspflicht oder einem Andienungsrecht des Emittenten zur Lieferung 
von Aktien kann der Wandlungs-/Optionspreis nach näherer Maßgabe der Wan-
del-/Optionsbedingungen mindestens entweder den oben genannten Mindest-
preis betragen oder dem durchschnittlichen volumengewichteten Kurs der Aktie 
der Gesellschaft an mindestens drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel der 
Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) un-
mittelbar vor der Ermittlung des Wandlungs-/Optionspreises entsprechen, auch 
wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 
%) liegt. § 9 Abs. 1 AktG sowie § 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt. 
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 Der Wandlungs- oder Optionspreis je Stückaktie ermäßigt sich nach näherer 
Bestimmung der Wandel-/Optionsbedingungen, wenn die Gesellschaft während 
der Wandlungs- oder Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre 
Aktionär:innen das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert oder wei-
tere Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen begibt und den Inhabern von 
schon bestehenden Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflichten hier-
für kein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungs-
pflicht zustehen würde. Die Ermäßigung des Wandlungs- oder Optionspreises 
kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Wandlungs- oder Options-
rechts oder bei der Erfüllung einer Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen, die mit Optionsrechten oder Wandlungs-
rechten oder -pflichten verbunden sind, können darüber hinaus für den Fall der 
Kapitalherabsetzung oder anderer außerordentlicher Maßnahmen oder Ereig-
nisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des Wertes der Optionsrechte 
oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind, eine Anpassung der Op-
tionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten vorsehen. Der Betrag, um den 
der Wandlungs- oder Optionspreis je Stückaktie ermäßigt wird ("Ermäßigungsbe-
trag"), hat dem Wert des Bezugsrechts je Stückaktie aus der während der Wand-
lungs- oder Optionsfrist durchgeführten Kapitalerhöhung oder, im Falle der Be-
gebung weiterer Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen während der 
Wandlungs- oder Optionsfrist, dem Wert des Bezugsrechts je Wandlungs- oder 
Optionsrecht zu entsprechen. Lässt sich der Ermäßigungsbetrag nicht eindeutig 
berechnen, haben Vorstand und Aufsichtsrat hierzu ein Gutachten einer interna-
tional anerkannten Investmentbank einzuholen. Der von der Investmentbank er-
mittelte Ermäßigungsbetrag ist für die Festsetzung des Wandlungs- oder Opti-
onspreises verbindlich. 

 Den Aktionär:innen steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Schuldver-
schreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Un-
ternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionär:innen zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszu-
schließen, 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung begeben werden und 
der Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden 
ermittelten, theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen nicht we-
sentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechtsauschluss gilt 
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jedoch in sinngemäßer Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur inso-
weit, als die zur Bedienung der Wandlungs- oder Optionsrechte ausgege-
benen bzw. auszugebenden Stückaktien insgesamt 10 % des Grundkapitals 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung in di-
rekter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-
gegeben oder veräußert werden. Ferner sind Aktien anzurechnen, die auf-
grund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage 
der Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts entsprechend dieser Vorschrift begebenen Schuldverschreibung aus-
zugeben oder zu gewähren sind; 

- sofern die Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen bzw. -leistungen, 
insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmenstei-
len, Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprü-
chen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, ausgegeben 
werden; 

- um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten auf Stückaktien 
bzw. den Gläubigern von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wandel-
schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang zu gewähren, wie 
es ihnen nach Ausübung ihrer Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach 
Erfüllung der Wandlungspflichten zustehen würde; 

- um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, 
vom Bezugsrecht auszunehmen; 

- soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs-
recht, Optionsrecht oder Wandlungs- bzw. Optionspflicht ausgegeben wer-
den, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obliga-
tionsähnlich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Ge-
sellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und 
die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des Jahresüber-
schusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Außerdem 
müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-



 
Hauptversammlung 2025 
 
 

 

rechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Bege-
bung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen ent-
sprechen. 

 Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
darf unter dieser Ermächtigung nur erfolgen, wenn der auf die Summe der neuen 
Aktien, die aufgrund einer solchen Schuldverschreibung auszugeben sind, entfal-
lende rechnerische Anteil des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals nicht über-
schreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. 
Auf diese Grenze werden Aktien angerechnet, (i) die während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben oder veräußert werden oder (ii) die aufgrund von wäh-
rend der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der Ausnutzung einer 
anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- 
bzw. Optionsschuldverschreibungen auszugeben sind. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbeson-
dere Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wand-
lungs- bzw. Optionspreis und -zeitraum festzusetzen oder im Einvernehmen mit 
den Organen des die Schuldverschreibung begebenden Konzernunternehmens 
festzulegen. 

c) Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025) 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Aus-
gabe von bis zu 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
Gewährung von Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- oder Op-
tionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen 
bzw. Kombinationen dieser Instrumente, die gemäß vorstehender Ermächtigung 
unter lit. b) bis zum 26. Mai 2030 von der Gesellschaft oder durch eine Konzern-
gesellschaft begeben werden. 

 Die Ausgabe der Stückaktien erfolgt zu dem gemäß lit. b) jeweils festzulegen-
den Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur inso-
weit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch ge-
macht wird oder zur Wandlung verpflichtete Inhaber bzw. Gläubiger von Schuld-
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verschreibungen ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder soweit die Ge-
sellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fäl-
ligen Geldbetrags Stückaktien zu gewähren und soweit nicht eigene Aktien oder 
andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

 Die Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung von Wand-
lungspflichten oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am 
Gewinn teil.  

 Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

d) Satzungsänderungen 

Nr. 4.4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

"4.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Aus-
gabe von bis zu 6.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien be-
dingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- oder 
Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus Schuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. Juni 2021 bis zum 
Ablauf des 27. Mai 2025 ausgegeben worden sind, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten In-
haber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
pflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein 
Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geld-
betrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht eigene Ak-
tien oder andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeich-
neten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- /Optionsbe-
dingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung von 
Wandlungspflichten oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entste-
hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festsetzen." 



 
Hauptversammlung 2025 
 
 

 

Die Satzung wird um eine neue Nr. 4.5 ergänzt: 

"4.5 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Aus-
gabe von bis zu 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- 
oder Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus Schuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft auf-
grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 27. Mai 
2025 bis zum 26. Mai 2030 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten In-
haber bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit Wandlungs-
pflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein 
Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geld-
betrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht eigene Ak-
tien oder andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeich-
neten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs-/Optionsbe-
dingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch 
Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung von 
Wandlungspflichten oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entste-
hen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festsetzen." 

e) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von Nr. 4.1, Nr. 4.4 und Nr. 4.5 der 
Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Ka-
pital 2021 und dem Bedingten Kapital 2025 zu ändern. Entsprechendes gilt im Fall 
der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 
gemäß lit. b) nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im Fall der Nicht-
ausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals 2025 nach 
Ablauf der Fristen für die Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder 
für die Erfüllung von Wandlungspflichten. 
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	Nr. 4.4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
	"4.4 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 6.300.000,00 durch Ausgabe von bis zu 6.300.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,...
	Die Satzung wird um eine neue Nr. 4.5 ergänzt:
	"4.5 Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführ...
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